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1. Allgemeines, Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für 

alle unsere - auch zukünftigen - Geschäftsbeziehungen, insbe-

sondere Verträge und sonstigen Leistungen; andere Bedin-

gungen werden nicht Vertragsinhalt. Diese verpflichten uns 

auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Ein-

gang bei uns ausdrücklich widersprechen. 

1.2 Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmen, ju-

ristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentli-

chem Sondervermögen.  

1.3 Die AGB gelten insbesondere für die Herstellung, Lieferung 

und Montage von Produktionsanlagen und alle in diesem Zu-

sammenhang zu erbringenden Lieferungen und Leistungen.  

1.4 Es gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen 

AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausge-

schlossen sind. 

1.5 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterla-

gen (im Folgenden: Unterlagen) behalten wir uns eigentums- 

und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt 

vor. Die Unterlagen dürfen nur nach unserer vorherigen Zu-

stimmung Dritten zugänglich gemacht werden und sind, 

wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, uns auf Verlangen 

unverzüglich zurückzugeben. 

2. Angebot, Vertragsschluss, Beschaffenheit, Auf-

tragsbestätigung 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir 

sind an unsere Angebote nur gebunden, wenn sie ausdrück-

lich als verbindlich bezeichnet sind. Anderenfalls gelten sie 

als Einladung zur Abgabe von Angeboten. In solchen Fällen 

bedarf es zum Zustandekommen eines Vertrages unserer 

schriftlichen Bestätigung der Bestellung. 

2.2 Eigenschaften der Waren, die der Besteller nach unseren öf-

fentlichen Äußerungen, insbesondere in der Werbung oder 

bei der Kennzeichnung der Waren, oder aufgrund eines Han-

delsbrauchs erwarten kann, gehören nur dann zur vereinbar-

ten Beschaffenheit, wenn sie ausdrücklich in einem Angebot 

oder einer Auftragsbestätigung wiedergegeben sind. Garan-

tien sind nur dann verbindlich für uns, wenn sie in einem An-

gebot oder einer Auftragsbestätigung als solche bezeichnet 

werden und dort auch unsere Verpflichtungen aus der Garan-

tie im Einzelnen festgehalten sind. 

2.3 Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftrags-

bestätigung maßgebend. 

3. Informationspflichten des Bestellers 

3.1 Der Besteller hat uns vor Vertragsabschluss auf gesetzliche, 

behördliche und andere Vorschriften aufmerksam zu ma-

chen, die sich insbesondere auf die Ausführung der Lieferung, 

die Montage, den Betrieb, die Krankheits- und Unfallverhü-

tung, auf devisenrechtliche Aus- und Einfuhrbeschränkungen 

sowie auf alle behördlichen Bestimmungen beziehen, welche 

geeignet sind, die Lieferung zu verzögern oder zu verhindern; 

der Besteller hat für die rechtzeitige Beschaffung aller erfor-

derlichen behördlichen Bewilligungen zu sorgen. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1 Unsere Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der je-

weiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Werk. Hinzu kom-

men die Kosten für Verpackung und ggf. Montage, die zu den 

zum Zeitpunkt der Arbeiten jeweils gültigen Preisen ausge-

führt wird.  

4.2 Unsere Preise sind sofort fällig und sofort nach Rechnungs-

erhalt zu bezahlen: Maßgeblich ist hierbei der Zahlungsein-

gang bei uns. Zahlungen sind, soweit nicht ausdrücklich 

schriftlich anders gestattet, ohne Abzug unmittelbar an uns 

zu leisten. Zahlungen an Dritte kommt eine schuldbefreiende 

Wirkung nur dann zu, wenn diese von uns schriftlich zum In-

kasso ermächtigt sind. 

4.3 Bei dem Großteil unserer Maschinen, Anlagen und Leistun-

gen handelt es sich um kundenspezifische Sondermaschinen 

bzw. Sonderanfertigungen, somit gelten folgende Zahlungs-

bedingungen als vereinbart: 

40% des Auftragswertes nach Eingang der Auftragsbestäti-

gung 

30% des Auftragswertes nach Konstruktionsfreigabe 

20% des Auftragswertes nach Werksabnahme bei uns im 

Hause 

10 % des Auftragswertes 14 Tage nach Lieferung 

4.4 Bei Standardmaschinen bzw. Standardleistungen wird ggf. 

eine abweichende Zahlungsweise schriftlich festgelegt. 

4.5 Der Besteller kommt in Zahlungsverzug, wenn er nach Fällig-

keit eine Mahnung erhält oder nicht zu einer kalendermäßig 

bestimmten oder bestimmbaren Zeit leistet. Dies berührt 

nicht die gesetzliche Bestimmung, wonach der Besteller spä-

testens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung 

oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung in Verzug 

kommt. 

4.6 Im Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers sind wir unbe-

schadet unserer sonstigen oder weitergehenden Rechte be-

rechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 %-Punkten p.a. über 

dem Basiszinssatz zu fordern. Das Recht zur Geltendmachung 

eines höheren Schadens bleibt hiervon unberührt. Im Übri-

gen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  

4.7 Soweit schriftlich Ratenzahlung bewilligt worden ist, wird die 

Restforderung zur sofortigen Rückzahlung fällig, sobald der 

Besteller mit einer Rate ganz oder teilweise länger als einen 

Monat oder zum dritten Mal mit einer Rate ganz oder teil-

weise in Verzug geraten ist. 

4.8 Die Aufrechnung oder Ausübung des Zurückbehaltungsrechts 

wegen etwaiger von uns bestrittener und nicht rechtskräftig 

festgestellter Gegenansprüche des Bestellers ist ausgeschlos-

sen. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist auch in-

soweit ausgeschlossen, als die Gegenansprüche des Bestel-

lers nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. 
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5. Lieferung und Gefahrübergang 

5.1 Die Angabe von Liefer- und Leistungsfristen ist unverbindlich, 

es sei denn, wir haben den genauen Liefer- oder Leistungster-

min ausdrücklich schriftlich bestätigt. 

5.2 Liefer- oder Leistungsfristen sind eingehalten, wenn bis zu ih-

rem Ablauf der Vertragsgegenstand das Werk verlassen hat 

oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Wird die Leistung 

im räumlichen Bereich des Kunden erbracht, sind Leistungs-

fristen mit Erbringung der Leistung eingehalten. 

5.3 Die Einhaltung der Liefer- und Leistungszeit setzt voraus, dass 

alle Voraussetzungen für die Ausführung des Auftrages vor-

liegen, insbesondere sämtliche Einzelheiten der Ausführung 

klargestellt (u.a. angeforderte Pläne oder Muster für die Ein-

richtungen der bestellten Maschinen, Maschinenteile wie Zu-

behör und Geräte bei uns vorliegen) und beide Parteien über 

alle Bedingungen des Vertrages einig sind. Sie bezieht sich auf 

die Fertigstellung in unserem Werk und setzt voraus, dass alle 

technischen und kaufmännischen Details geklärt sind.  

5.4 Die Einhaltung der Liefer- und Leistungszeit setzt voraus, dass 

der Auftraggeber alle Vertragspflichten erfüllt hat, insbeson-

dere die vereinbarte Anzahlung geleistet hat und richtet sich 

nach unserer aktuellen Auftragslage. 

5.5 Erfüllungsort unserer Leistungspflichten ist unser Geschäfts-

sitz bzw. das Auslieferungslager, welches dem Besteller in der 

Auftragsbestätigung mitgeteilt wird. Kosten der Versendung 

der Ware sind vom Besteller zu tragen. Zu diesen Kosten zäh-

len auch die durch die Versendung veranlassten Steuern und 

Zölle, u. ä. 

5.6 Die Gefahr geht spätestens mit Auslieferung an den Spedi-

teur oder eine sonstige Transportperson auf den Besteller 

über. Dies gilt auch für den Fall, dass wir ausnahmsweise ge-

mäß separater Vereinbarung die Versandkosten überneh-

men. Falls keine bestimmte Weisung des Bestellers vorliegt, 

obliegt uns die Auswahl eines geeigneten Spediteurs. 

5.7 Angegebene Lieferfristen gelten nur als annähernd verein-

barte Richtzeiten, es sei denn, sie werden in unserer Auf-

tragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Jeg-

liche Lieferfristen verlängern sich bei Maßnahmen im Rah-

men von Arbeitskämpfen in unserem Betrieb oder bei Unter-

lieferanten, insbesondere Streik und rechtmäßiger Aussper-

rung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Ereignisse 

(bspw. Pandemien, Kriegszustände oder Lieferantenkrisen), 

die wir nicht zu vertreten haben, um die Dauer der durch 

diese Hindernisse ausgelösten Unterbrechung unseres Ge-

schäftsbetriebes. Die vorbezeichneten Umstände sind nicht 

deshalb von uns zu vertreten, weil sie etwa während eines 

bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende 

derartiger Hindernisse werden wir dem Besteller baldmög-

lichst mitteilen. 

5.8 Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen 

und Termine zu vertreten haben oder wir uns in Verzug be-

finden, hat der Besteller Anspruch auf eine Verzugsentschädi-

gung in Höhe von 0,5% des Rechnungswertes für jede vollen-

dete Woche des Verzugs, insgesamt jedoch höchstens bis zu 

5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Liefe-

rungen und Leistungen. Darüberhinausgehende Ansprüche 

sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zu-

mindest grober Fahrlässigkeit der AS Automation GmbH. 

5.9 Sollten Änderungen an Ihrem Produkt notwendig sein, die 

sich auf die Ausführung der Anlage auswirken, werden diese 

sorgfältig geprüft. Dies kann zu Erweiterungen der Anlage 

führen, die über Nachtragsangebote angeboten werden. 

Bitte beachten Sie, dass sich diese Erweiterungen bzw. Ände-

rungen auf die Leistung und die Lieferzeit der Anlage auswir-

ken können. Das gilt auch, wenn Änderungen der Anlage, 

nach Absprache, von uns kostenfrei übernommen werden 

und keine Nachtragsangebote gestellt werden. 

5.10 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Besteller wirt-

schaftlich zumutbar sind. 

5.11 Wir behalten uns das Recht vor, das Äußere und die Ausstat-

tung oder technische Details unserer Anlagen zu verändern, 

sofern dies für den Besteller zumutbar ist oder sich nur um 

unwesentliche Abweichungen handelt. 

5.12 Gehört zum Liefer- und Leistungsumfang auch die Steuerung 

durch dazugehörende Software, geht die Steuerung mit den 

übrigen Anlagenteilen in das Eigentum des Bestellers über. 

An der Software bleiben alle Rechte, insbesondere die urhe-

berrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte, bei uns, 

soweit sie nicht ausdrücklich in diesen Verkaufsbedingungen 

oder durch sonstige Vereinbarung dem Besteller eingeräumt 

werden. Der Besteller erhält lediglich das beschränkte Recht, 

die Software, dem Vertragszweck und –umfang entspre-

chend, gemäß gesondert abzuschließendem Softwarelizenz-

vertrag zu nutzen. 

5.13 Holt der Besteller eine abzuholende Ware nicht zu einem ver-

bindlich vereinbarten Liefertermin ab, gerät er in Annahme-

verzug. Im Falle einer annähernd vereinbarten Richtzeit sind 

wir berechtigt, dem Besteller die Abholmöglichkeit einer ab-

zuholenden Ware mit einer Frist von zwei Wochen vorher an-

zukündigen, holt der Besteller die Ware zu diesem Zeitpunkt 

nicht ab, gerät er in Annahmeverzug. Die Abholung einer ab-

zuholenden Ware ist eine Hauptleistungspflicht. Ein etwaiger 

Schadensersatzanspruch ist auf 15% des Auftragswerts pau-

schalisiert; der Nachweis eines geringeren oder höheren 

Schadens bleibt vorbehalten. 
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6. Gewährleistung (Ansprüche bei Mängeln) 

6.1 Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche beträgt im Ein-

schichtbetrieb 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang, 

unabhängig von der Funktion und des Zusammenspiels mit 

eventuell verketteten Anlagen. Sie gilt auch für Ansprüche 

auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche 

aus unerlaubter Handlung oder aufgrund von Arglist geltend 

gemacht werden. 

6.2 Der Besteller ist verpflichtet, erkennbare Mängel spätestens 

innerhalb von einer Woche nach Auslieferung der Ware, 

nicht erkennbare Mängel spätestens innerhalb einer Woche 

nach ihrer Entdeckung zu rügen (schriftliche Mängelrüge). 

Diese Fristen sind Ausschlussfristen. 

6.3 Bei Vorliegen von Mängeln beschränkt sich die Gewährleis-

tung auf das Recht zur Nacherfüllung. Dabei sind wir nach un-

serer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung 

bzw. -leistung berechtigt. Das Recht auf Selbstvornahme ist 

ausgeschlossen. 

6.4 Eine vom Auftraggeber zu setzende Frist zur Nacherfüllung 

muss mindestens vier Wochen betragen und schriftlich erfol-

gen. Die Nacherfüllung gilt erst nach drei erfolglosen Versu-

chen als fehlgeschlagen. Wir können die Nacherfüllung ver-

weigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten mög-

lich ist. 

6.5 Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, 

insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen 

hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt 

in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde im 

Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt vom 

Vertrag berechtigt. Dies gilt nicht bei nur geringfügigen Män-

geln. Ein solcher unerheblicher Mangel liegt vor, wenn der 

Mängelbeseitigungsaufwand einen Betrag von 5 % des Auf-

tragswertes nicht übersteigt. In diesem Fall steht dem Auf-

traggeber nur das Recht zur Minderung des Vertragspreises 

zu. Im Übrigen ist das Minderungsrecht ausgeschlossen. 

6.6 Kommt es zu dem Fall, dass wir in unserem Werk für den 

Kunden produzieren, beginnt die Verjährungsfrist schon vor 

Gefahrenübergang und mit Start der Produktion. 

6.7 Werden unsere Betriebs- und Wartungsanweisungen nicht 

befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile 

ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die 

nicht den Originalspezifikationen entsprechen, ferner Schä-

den erzeugt infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behand-

lung, übermäßiger Beanspruchung, Betrieb unter ungeeigne-

ten Betriebsbedingungen mechanischer, thermischer, chemi-

scher oder elektrischer Art oder Einwirkung, so entfällt jede 

Gewährleistung, wenn der Besteller eine entsprechend sub-

stantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den 

Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. 

6.8 Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über und sind an uns 

zu übergeben. 

6.9 Für Mängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Ver-

wendung oder Bedienung bzw. fehlerhafte Montage oder In-

betriebsetzung durch den Besteller oder von uns nicht beauf-

tragte oder autorisierte Dritte (auch in Bezug auf die Soft-

ware), natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige 

Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerk-

stoffe, mangelhafte Bauarbeiten, chemische, elektromecha-

nische oder elektrische Einflüsse entstehen, wird keine Haf-

tung übernommen, soweit sie nicht auf unser Verschulden 

zurückzuführen sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Mängel-

ansprüche, die auf Veränderung der Waren oder unsachge-

mäße Reparaturen durch den Besteller oder von ihm beauf-

tragte Dritte zurückzuführen sind. 

6.10 Die Nacherfüllung erfolgt ohne Anerkennung einer Rechts-

pflicht und setzt keine neue Verjährungsfrist in Gang. Dies gilt 

auch, wenn im Rahmen der Nachbesserung Ersatzteile einge-

baut werden. 

6.11 Weitergehende Mängelansprüche des Bestellers sind vorbe-

haltlich etwaiger nach Ziffer 7 beschränkter Schadensersatz-

ansprüche ausgeschlossen. 

6.12 Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass wir nicht haften für 

indirekte Schäden, Folgeschäden oder Verlust, wie beispiels-

weise Ausfall von Einnahmen, Nutzungsausfall, Produktions-

ausfall, Kapitalkosten oder Kosten, die mit einer Betriebsun-

terbrechung verbunden sind. 

6.13 Stellt sich bei der Prüfung behaupteter Mängel heraus, dass 

kein Mängelanspruch besteht, ist der Besteller verpflichtet, 

die durch die Prüfung veranlassten Kosten zu tragen. 

6.14 Sind gebrauchte Objekte (inkl. Vorführgeräte) Vertragsgegen-

stand, wird jegliche Mängelhaftung ausgeschlossen, sofern 

uns nicht arglistiges Verhalten anzulasten ist. 
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7. Haftungsbeschränkungen (Haftungsausschluss 

und -begrenzung) 

7.1 Bei einer uns zurechenbaren Verletzung des Lebens, des Kör-

pers oder der Gesundheit haften wir nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. 

7.2 Für sonstige Schäden gilt folgendes: 

Für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

von uns oder auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unse-

rer gesetzlichen Vertreter 

oder Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetz-

lichen Bestimmungen. 

Für Schäden, die auf einer Verletzung wesentlicher Vertrags-

pflichten infolge einfacher Fahrlässigkeit von uns, unserer ge-

setzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist die 

Haftung auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden 

bis maximal zum Wert des Liefergegenstandes begrenzt. 

Schadensersatzansprüche für sonstige Schäden bei der Ver-

letzung von Nebenpflichten oder nicht wesentlichen Pflichten 

im Falle einfacher Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. 

Schadensersatzansprüche aus Verzug, die auf einfacher Fahr-

lässigkeit beruhen, sind ausgeschlossen; die gesetzlichen 

Rechte des Kunden nach Ablauf einer angemessenen Nach-

frist bleiben unberührt. 

7.3 Die Haftungsausschlüsse oder Beschränkungen gelten nicht, 

sofern wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Ga-

rantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben. 

7.4 Der Anspruch des Kunden auf Ersatz vergeblicher Aufwen-

dungen anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung und 

die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unbe-

rührt. 

7.5 Der Kunde steht dafür ein, dass die bestellten Waren und die 

hierzu von ihm uns übergebenen Pläne, Zeichnungen und 

technischen Informationen nicht die gewerblichen Schutz-

rechte oder sonstige Rechte Dritter verletzten. Der Kunde 

stellt uns insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollstän-

digen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller sonstigen im 

Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages fälligen Ansprüche 

aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller 

vor (§ 449 BGB). 

8.2 Wir ermächtigen den Besteller, im Rahmen des ordnungsge-

mäßen Geschäftsbetriebes, über die Ware zu verfügen. Er 

tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 

Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die 

ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder 

Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefer-

gegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 

worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Be-

steller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, 

die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 

Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 

solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 

vereinnahmten Erlösen nachkommt, sich die Vermögenssitu-

ation des Bestellers nicht wesentlich verschlechtert, der Be-

steller nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein An-

trag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 

Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Ist solches aber der Fall oder 

liegt ein sonstiger wichtiger Grund vor, können wir verlangen, 

dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und de-

ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 

Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 

und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Diese 

Vorausabtretung umfasst die erworbene Forderung ebenso 

wie bestellte Sicherheiten und eventuelle Forderungssurro-

gate. Andere Verfügungen über die Ware sind nicht gestattet 

und verpflichten zum Schadenersatz. 

8.3 Der Kunde ist nicht berechtigt, den Vertragsgegenstand vor 

Übergang des Eigentums zu verpfänden oder zur Sicherheit 

zu übereignen. 

8.4 Befindet sich der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir nach 

erfolglosem Setzen einer Nachfrist von einer Woche berech-

tigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Eine solche Maß-

nahme bedeutet keinen Rücktritt vom Vertrag, sodass unsere 

Ansprüche im bisherigen Umfang bestehen bleiben. Der 

Rücktritt vom Vertrag bleibt unbenommen und kann nur mit-

tels ausdrücklicher Erklärung erfolgen. 

8.5 Kommt der Besteller mit der Bezahlung der Vorbehaltsware 

in Verzug, können wir vom Vertrag zurücktreten, ohne dem 

Besteller für die Bezahlung eine weitere Frist setzten zu müs-

sen. 

8.6 Der Besteller ist verpflichtet, bei eventueller Pfändung durch 

Dritte auf unsere Rechte hinzuweisen und uns unverzüglich 

zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 

uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 

Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für 

den uns entstandenen Aufwand. 

8.7 Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich 

zu behandeln, insbesondere diesen auf eigene Kosten gegen 

Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neu-

wert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbei-

ten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kos-

ten rechtzeitig durchführen. 
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9. Inbetriebsetzung, Montage- und Reparaturbedin-

gungen 

9.1 Die bei der Inbetriebsetzung entstehenden Aufwendungen 

für Monteur- und Auslösungssätze trägt der Auftraggeber, 

insbesondere auch für Überstunden, Sonn- und Feiertagsar-

beit nach deutschem Recht. Reise- und Wartezeit gelten als 

Arbeitszeit. 

9.2 Die Kosten für die Hin- und Rückfahrt, sowie für die Beförde-

rung der Werkzeuge und des Reisegepäcks trägt der Auftrag-

geber. 

9.3 Soweit wir gemäß Auftragsbestätigung auch Montage- oder 

Reparaturarbeiten durchführen, gelten zusätzlich folgende 

Bestimmungen: 

9.4 Der Beginn unserer Arbeiten setzt voraus, dass der Besteller 

sämtliche Vorleistungen, wie sie in der Auftragsbestätigung 

mitgeteilt wurden, vollständig und sachgerecht erbracht hat. 

Dies gilt insbesondere für Erd-, Fundament-, Bau- und Gerüst-

arbeiten einschließlich der zur Durchführung der Montage 

oder Reparatur erforderlichen Zu- und Ableitungen entspre-

chend den von uns mit der Auftragsbestätigung oder inner-

halb angemessener Zeit vor Beginn der Arbeiten zu Verfü-

gung gestellten Kombinationsfundamentplänen. 

9.5 Der Transport sowie das Abladen von Montageteilen gehört 

regelmäßig nicht zu unserem Leistungsumfang und ist daher 

durch den Besteller auf seine Kosten durchzuführen. Dies gilt 

auch für das Auspacken der zur Montage vorgesehenen Ob-

jekte. 

9.6 Während der Dauer der Montage stellt uns der Besteller tro-

ckene, beheizte und abschließbare Räume und die für die 

Montage bzw. Reparatur benötigte Energie und Medien zur 

Verfügung. 

9.7 Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Eine An-

rechnung des Restwertes des ausgetauschten Teils findet nur 

dann statt, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. 

9.8 Soweit Montage- oder Reparaturarbeiten an einer Computer-

anlage zu erbringen sind, sind wir erst verpflichtet, mit unse-

rer Leistung zu beginnen, nachdem der Besteller sämtliche 

Daten, die durch diese Arbeiten beeinträchtigt werden könn-

ten, auf separate Datenträger gesichert hat und diese Siche-

rung unserem zuständigen Mitarbeiter schriftlich bestätigt 

hat. Fordern wir den Besteller zur Abgabe einer solchen Er-

klärung auf, so hat diese innerhalb einer Woche zu erfolgen; 

ansonsten gilt die Sicherung als erfolgt. 

9.9 Der Besteller hat die Montage- oder Reparaturarbeiten abzu-

nehmen. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller 

abnahmefähige Montage- oder Reparaturarbeiten nach Auf-

forderung durch uns nicht innerhalb einer Frist von zwei Wo-

chen abnimmt. Setzen wir keine Frist, gelten abnahmefähige 

Montage- oder Reparaturarbeiten nach Ablauf von drei Wo-

chen nach Abschluss der jeweiligen Arbeiten als abgenom-

men. 

 

 

 

 

10. Vermögensverschlechterung des Bestellers, Ver-

tragsbeendigung 

10.1 Werden uns Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kredit-

würdigkeit des Kunden zu mindern, werden alle Forderungen 

aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden sofort fällig. 

10.2 Wird der Besteller nach Vertragsschluss zahlungsunfähig, 

wird über sein Vermögen die Eröffnung eines Insolvenzver-

fahrens beantragt oder entstehen nach Vertragsschluss Um-

stände, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich be-

einträchtigen, so können wir unsere Lieferung solange ver-

weigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder der Besteller Si-

cherheit für sie geleistet hat. Gleiches gilt, sofern uns die we-

sentliche Vermögensverschlechterung des Kunden stützen-

den Tatsachen ohne Verschulden erst nach Vertragsschluss 

bekannt werden, selbst wenn sie bereits vor Vertragsschluss 

vorlagen. 

10.3 Bewirkt der Besteller die Gegenleistung nicht innerhalb ange-

messener Zeit und stellt er innerhalb angemessener Zeit auch 

keine Sicherheiten für seine Gegenleistung, sind wir berech-

tigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu ver-

langen. Wählen wir Schadensersatz, können wir pauschalier-

ten Schadensersatz in Höhe von 15% des Auftragswertes 

(inkl. Mehrwertsteuer) berechnen. Der Nachweis eines gerin-

geren oder höheren Schadens bleibt vorbehalten. 

11. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

11.1 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist aus-

schließlich der Sitz unserer Gesellschaft, soweit der Kunde 

a) Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder 

b) keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 

11.2 Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der AS Auto-

mation GmbH und dem Kunden gelten die Sachnormen des 

Rechtes der Bundesrepublik Deutschland. 

 

12. Sonstiges: 

12.1 Soweit einzelne Regelungen unwirksam sind, soll sich die Un-

wirksamkeit auf die entsprechende Klausel beschränken. Die 

Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksamen Regelun-

gen durch solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn 

und Zweck der unwirksamen Regelung in wirksamer Weise 

am nächsten kommen; Entsprechendes gilt für etwaige Ver-

tragslücken. 

 


